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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das Wirksamwerden der 

Verordnung (EU) 201512365 über die Transparenz von Wertpapierfinan­

zierungsgeschäften (SFT-Vollzugsgesetz) erlassen wird und das Finanz­

marktaufsichtsbehördengesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das 

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz und das Betriebliche Mitar­

beiter- und Selbständigenvorsorgegesetz geändert werden 

Sehr geehrte Frau Dr. Schaffer, 

die Wirtschaftskammer Österreich dankt für die Übermittlung des Entwurfs. 

Angesichts des in §§ 3 und 4 vorgesehenen hohen Strafausmaßes (bis zu 5 Mio. Euro für natürliche 

Personen und bis zu 15 Mio. Euro oder 10 % des Umsatzes für juristische Personen) sollte aus ver­

fassungsrechtlichen Gründen während des gesamten Verfahrens ein erhöhter Rechtsschutz beste­

hen. Die Anwendung des verwaltungsstrafrechtlichen Kumulationsprinzips, das wir generell für 

bedenklich halten, wäre hier jedenfalls explizit auszuschließen. 

Diese Stellungnahme wird auch der Präsidentin des Nationalrates übermittelt. 

Dr. Christoph Leitl 

Präsident 

Freundliche Grüße 

cltJlQI,U I V 
aria Hochhauser 

Generalsekretärin 
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